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Unterschied mag für die Verschiebung der verfassungspolitischen Situa­
tion bezeichnend sein; aber das angestrebte Ziel, die Krone vor Ver­
armung (und damit die Stände vor Besteuerung) zu bewahren, bleibt 
über Jahrhunderte hinweg, vom späten Mittelalter bis weit in die frühe 
Neuzeit hinein, das gleiche. Ein Gesetz des Sonnenkönigs wiederholte 
1667 im wesentlichen das Edikt von Moulins82), und bis in die letzten 
Jahre des ancien régime wurde die „inaliénabilité“ von den Juristen 
eifrig kommentiert83). Ja, selbst in der Revolution ist der Gedanke 
nicht untergegangen. Allerdings wurde er jetzt nicht mehr auf die 
Domäne, sondern auf die Souveränität angewandt, — auch dies, wie 
wir gesehen haben, eine mittelalterliche Tradition. Sie war von Rousseau 
wieder auf genommen worden; und diesem, ihrem Propheten, folgten 
die Väter der Verfassung von 1791, als sie festsetzten: „La souveraineté 
est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible“84). Die be­
rühmtere Kurzform, die dann seit 1792 die französische Republik cha­
rakterisieren sollte, lautete freilich nur noch: „une et indivisible“.
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IV.

Der Überblick über die Geschichte des Unveräußerlichkeitsprinzips 
ist unvollständig genug. Spanien, Sizilien, die nordischen Länder und 
der Osten fehlen in ihm1). Wie der Gedanke etwa in den deutschen 


